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RS OLG Wien 2000/06/21 7RS375/99i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.2000

Rechtssatz

Unter Bedachtnahme auf die Hautallergie besteht für den Kläger keine Verweisungsmöglichkeit. Wegen der

Handekzeme ist der Kläger von der Tätigkeit eines Tagportieres unter Berücksichtigung des Kundenkontaktes

ausgeschlossen. Eine Verweisung auf die Tätigkeit eines Nachtportiers oder eine Bewachungstätigkeit kommt wegen

der fehlenden Eignung des Klägers für ein Eingreifen in einer Krisensituation nicht in Betracht.

Entscheidungstexte

7 RS 375/99i

Entscheidungstext OLG Wien 21.06.2000 7 RS 375/99i

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at
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